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1. Steuerberatungsgesetz (StBerG)

Vom 16. August 1961 (BGBl. I S. 1301), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I S. 2735),
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Modernisierung des Kos-
tenrechts (Kostenrechtsmodernisierungsgesetz – KostRMoG) vom
5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718)
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Erster Teil:
Vorschriften über die Hilfeleistung in Steuersachen

Erster Abschnitt: Ausübung der Hilfe in Steuersachen

Erster Unterabschnitt: Anwendungsbereich

§ 1 – Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die Hilfeleistung
1. in Angelegenheiten, die durch Bundesrecht, Recht der Europä-

ischen Gemeinschaften oder der Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum geregelte
Steuern und Vergütungen betreffen, soweit diese durch
Bundesfinanzbehörden oder durch Landesfinanzbehörden
verwaltet werden,

2. in Angelegenheiten, die die Realsteuern oder die Grund-
erwerbsteuer betreffen,

3. in Angelegenheiten, die durch Landesrecht oder aufgrund ei-
ner landesrechtlichen Ermächtigung geregelte Steuern betref-
fen,

4. in Monopolsachen,
5. in sonstigen von Bundesfinanzbehörden oder Landesfinanz-

behörden verwalteten Angelegenheiten, soweit für diese durch
Bundesgesetz oder Landesgesetz der Finanzrechtsweg eröffnet
ist.

(2) Die Hilfeleistung in Steuersachen umfasst auch
1. die Hilfeleistung in Steuerstrafsachen und in Bußgeldsachen

wegen einer Steuerordnungswidrigkeit,
2. die Hilfeleistung bei der Führung von Büchern und Aufzeich-

nungen sowie bei der Aufstellung von Abschlüssen, die für die
Besteuerung von Bedeutung sind,

3. die Hilfeleistung bei der Einziehung von Steuererstattungs-
oder Vergütungsansprüchen.

(3) Die Vorschriften der einzelnen Verfahrensordnungen über die
Zulassung von Bevollmächtigten und Beiständen bleiben un-
berührt.
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Zweiter Unterabschnitt: Befugnis

§ 2 – Geschäftsmäßige Hilfeleistung

Die Hilfeleistung in Steuersachen darf geschäftsmäßig nur von
Personen und Vereinigungen ausgeübt werden, die hierzu befugt
sind. Dies gilt ohne Unterschied für hauptberufliche, neben-
berufliche, entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit.

§ 3 – Befugnis zu unbeschränkter Hilfeleistung in Steuersachen

Zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen sind befugt:
1. Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Rechtsanwälte, nieder-

gelassene europäische Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und
vereidigte Buchprüfer,

2. Partnerschaftsgesellschaften, deren Partner ausschließlich die
in Nummer 1 und 4 genannten Personen sind,

3. Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwaltsgesellschaften,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesell-
schaften,

4. Personen oder Vereinigungen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union als Deutschland oder in der
Schweiz beruflich niedergelassen sind und dort befugt ge-
schäftsmäßig Hilfe in Steuersachen nach dem Recht des
Niederlassungsstaates leisten, soweit sie mit der Hilfeleistung
in Steuersachen eine Dienstleistung nach Artikel 50 EG-Ver-
trag erbringen. Sie dürfen dabei nur unter der Berufsbezeich-
nung in den Amtssprachen des Niederlassungsstaates tätig wer-
den, unter der sie ihre Dienste im Niederlassungsstaat anbieten.
Wer danach berechtigt ist, die Berufsbezeichnung „Steuerbera-
ter“, „Steuerbevollmächtigter“ oder „Steuerberatungsgesell-
schaft“ zu führen, hat zusätzlich die Berufsorganisation, der er
im Niederlassungsstaat angehört, sowie den Niederlassungs-
staat anzugeben. Der Umfang der Befugnis zur Hilfeleistung in
Steuersachen im Inland richtet sich nach dem Umfang dieser
Befugnis im Niederlassungsstaat.

§ 4 – Befugnis zu beschränkter Hilfeleistung in Steuersachen

Zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen sind ferner
befugt:
1. Notare im Rahmen ihrer Befugnisse nach der Bundes-

notarordnung,
2. Patentanwälte und Patentanwaltsgesellschaften im Rahmen

ihrer Befugnisse nach der Patentanwaltsordnung,
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3. Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie
die überörtlichen Prüfungseinrichtungen für Körperschaften
und Anstalten des öffentlichen Rechts im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit,

4. Verwahrer und Verwalter fremden oder zu treuen Händen oder
zu Sicherungszwecken übereigneten Vermögens, soweit sie
hinsichtlich dieses Vermögens Hilfe in Steuersachen leisten,

5. Unternehmer, die ein Handelsgewerbe betreiben, soweit sie in
unmittelbarem Zusammenhang mit einem Geschäft, das zu ih-
rem Handelsgewerbe gehört, ihren Kunden Hilfe in Steuersa-
chen leisten,

6. genossenschaftliche Prüfungs- und Spitzenverbände und ge-
nossenschaftliche Treuhandstellen, soweit sie im Rahmen ihres
Aufgabenbereichs den Mitgliedern der Prüfungs- und Spit-
zenverbände Hilfe in Steuersachen leisten,

7. als Berufsvertretung oder auf ähnlicher Grundlage gebildete
Vereinigungen, soweit sie im Rahmen ihres Aufgabenbereichs
ihren Mitgliedern Hilfe in Steuersachen leisten; § 95 des
Bundesvertriebenengesetzes bleibt unberührt,

8. als Berufsvertretung oder auf ähnlicher Grundlage gebildete
Vereine von Land- und Forstwirten, zu deren satzungsmäßiger
Aufgabe die Hilfeleistung für land- und forstwirtschaftliche
Betriebe im Sinne des Bewertungsgesetzes gehört, soweit sie
diese Hilfe durch Personen leisten, die berechtigt sind, die Be-
zeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ zu führen, und
die Hilfe nicht die Ermittlung der Einkünfte aus selbststän-
diger Arbeit oder aus Gewerbebetrieb betrifft, es sei denn,
dass es sich hierbei um Nebeneinkünfte handelt, die üblicher-
weise bei Landwirten vorkommen,

9. a) Speditionsunternehmen, soweit sie Hilfe in Eingangsabga-
bensachen oder bei der verbrauchsteuerlichen Behandlung
von Waren im Warenverkehr mit anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union leisten,

b) sonstige gewerbliche Unternehmen, soweit sie im Zusam-
menhang mit der Zollbehandlung Hilfe in Eingangsabgaben-
sachen leisten,

c) die in den Buchstaben a und b genannten Unternehmen, so-
weit sie für Unternehmer im Sinne des § 22 a des Umsatz-
steuergesetzes Hilfe in Steuersachen nach § 22 b des Umsatz-
steuergesetzes leisten und im Geltungsbereich dieses Geset-
zes ansässig sind, nicht Kleinunternehmer im Sinne des § 19
des Umsatzsteuergesetzes und nicht von der Fiskalvertretung
nach § 22 e des Umsatzsteuergesetzes ausgeschlossen sind,

10.Arbeitgeber, soweit sie für ihre Arbeitnehmer Hilfe bei lohnsteu-
erlichen Sachverhalten oder bei Sachverhalten des Familien-
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leistungsausgleichs im Sinne des Einkommensteuergesetzes
leisten,

11.Lohnsteuerhilfevereine, soweit sie für ihre Mitglieder Hilfe in
Steuersachen leisten, wenn diese

a) Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, sonstige Ein-
künfte aus wiederkehrenden Bezügen (§ 22 Nr. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes) oder Einkünfte aus Unterhaltsleis-
tungen (§ 22 Nr. 1 a des Einkommensteuergesetzes) erzielen,

b) keine Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Ge-
werbebetrieb oder aus selbstständiger Arbeit erzielen oder
umsatzsteuerpflichtige Umsätze ausführen und

c) Einnahmen aus anderen Einkunftsarten haben, die ins-
gesamt die Höhe von neuntausend Euro, im Falle der Zu-
sammenveranlagung von achtzehntausend Euro, nicht
übersteigen.

Die Befugnis erstreckt sich nur auf die Hilfeleistung bei der
Einkommensteuer und ihren Zuschlagsteuern. Soweit zuläs-
sig, berechtigt sie auch zur Hilfeleistung bei der Eigenheimzu-
lage und der Investitionszulage nach den §§ 3 bis 4 des Inves-
titionszulagengesetzes 1999 sowie zur Hilfe bei Sachverhalten
des Familienleistungsausgleichs im Sinne des Einkommen-
steuergesetzes und der sonstigen Zulagen und Prämien, auf
die die Vorschriften der Abgabenordnung anzuwenden sind.
Mitglieder, die arbeitslos geworden sind, dürfen weiterhin be-
raten werden.

12.Inländische Kreditinstitute, Kapitalgesellschaften, von Kapi-
talgesellschaften bestellte Treuhänder oder Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften, soweit sie in Vertretung der Gläubiger
von Kapitalerträgen Sammelanträge auf Vergütung von Kör-
perschaftsteuer oder auf Erstattung von Kapitalertragsteuer
nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes stellen,

13.öffentlich bestellte versicherungsmathematische Sachverstän-
dige, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Be-
rechnung von Pensionsrückstellungen, versicherungstechni-
schen Rückstellungen und Zuführungen zu Pensions- und
Unterstützungskassen ihren Auftraggebern Hilfe in Steuer-
sachen leisten,

14.diejenigen, die Verträge im Sinne des § 2 Abs. 1 Wohnungsbau-
Prämiengesetz schließen oder vermitteln, soweit sie bei der Aus-
füllung von Anträgen auf Wohnungsbauprämie Hilfe leisten.

15.Stellen, die durch Landesrecht als geeignet im Sinne des § 305
Abs. 1 Nr. 1 der Insolvenzordnung anerkannt sind, im Rahmen
ihres Aufgabenbereichs,
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16.diejenigen, die Verträge im Sinne des § 1 Abs. 1 des Altersvor-
sorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes schließen oder vermit-
teln, soweit sie im Rahmen des Vertragsabschlusses, der
Durchführung des Vertrages oder der Antragstellung nach § 89
des Einkommensteuergesetzes Hilfe leisten.

Dritter Unterabschnitt: Verbot und Untersagung 

§ 5 – Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Andere als die in den §§ 3 und 4 bezeichneten Personen und
Vereinigungen dürfen nicht geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen
leisten, insbesondere nicht geschäftsmäßig Rat in Steuersachen
erteilen. Die in § 4 bezeichneten Personen und Vereinigungen dür-
fen nur im Rahmen ihrer Befugnis geschäftsmäßig Hilfe in Steu-
ersachen leisten.

(2) Werden den Finanzbehörden oder den Steuerberaterkammern
Tatsachen bekannt, die den Verdacht begründen, dass eine Person
oder Vereinigung entgegen Absatz 1 geschäftsmäßig Hilfe in Steu-
ersachen leistet, so haben sie diese Tatsachen der für das Bußgeld-
verfahren zuständigen Stelle mitzuteilen.

§ 6 – Ausnahmen vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in
Steuersachen 

Das Verbot des § 5 gilt nicht für 

1. die Erstattung wissenschaftlich begründeter Gutachten,

2. die unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen für Angehöri-
ge im Sinne des § 15 der Abgabenordnung,

3. die Durchführung mechanischer Arbeitsgänge bei der Füh-
rung von Büchern und Aufzeichnungen, die für die Besteue-
rung von Bedeutung sind; hierzu gehören nicht das Kontieren
von Belegen und das Erteilen von Buchungsanweisungen,

4. das Buchen laufender Geschäftsvorfälle, die laufende Lohn-
abrechnung und das Fertigen der Lohnsteuer-Anmeldungen,
soweit diese Tätigkeiten verantwortlich durch Personen er-
bracht werden, die nach Bestehen der Abschlussprüfung in ei-
nem kaufmännischen Ausbildungsberuf oder nach Erwerb ei-
ner gleichwertigen Vorbildung mindestens drei Jahre auf dem
Gebiet des Buchhaltungswesens in einem Umfang von mindes-
tens 16 Wochenstunden praktisch tätig gewesen sind.

§ 7 – Untersagung der Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Das Finanzamt kann die Hilfeleistung in Steuersachen unter-
sagen,



14 Juli 2000

1. wenn die Tätigkeit durch eine Person oder Vereinigung ausge-
übt wird, die nicht unter § 3 oder § 4 fällt,

2. wenn eine Tätigkeit nach den §§ 4 und 6 oder eine Tätigkeit als
Arbeitnehmer zur Umgehung des Verbots nach § 5 missbraucht
wird,

3. wenn die Tätigkeit durch eine Person oder Vereinigung nach
§ 3 Nr. 4 ausgeübt wird, die gemäß § 80 der Abgabenordnung
von einer Finanzbehörde zurückgewiesen worden ist.

(2) Die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbe-
hörde kann den in § 4 Nr. 7 bezeichneten Vereinigungen im Ein-
vernehmen mit den fachlich beteiligten obersten Landesbehörden
die Hilfeleistung in Steuersachen ganz oder teilweise untersagen,
wenn eine sachgemäße Tätigkeit nicht gewährleistet ist. Dies gilt
nicht, wenn eine der in § 3 Nr. 1 aufgeführten Personen die Hilfe-
leistung in Steuersachen leitet.

(3) Örtlich zuständig ist die Finanzbehörde, in deren Bezirk die
Person oder Vereinigung, deren Tätigkeit untersagt werden soll,
ihre Geschäftsleitung hat, hilfsweise in deren Bezirk die Tätigkeit
vorwiegend ausgeübt wird.

Vierter Unterabschnitt: Sonstige Vorschriften 

§ 8 – Werbung 

(1) Auf eigene Dienste oder Dienste Dritter zur geschäftsmäßigen
Hilfeleistung in Steuersachen darf hingewiesen werden, soweit
über die Tätigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet wird.

(2) Werbung, die auf die Erteilung eines Auftrags zur geschäfts-
mäßigen Hilfeleistung in Steuersachen im Einzelfall gerichtet ist,
ist verboten. Dies gilt nicht für die Durchführung der Tätigkeiten
nach § 6 Nr. 3 und 4.

(3) Die in § 3 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Personen und Gesellschaften
dürfen auf ihre Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen nach
den für sie geltenden berufsrechtlichen Vorschriften hinweisen.

(4) Die in § 6 Nr. 4 bezeichneten Personen dürfen auf ihre Befug-
nis zur Hilfeleistung in Steuersachen hinweisen und sich als
Buchhalter bezeichnen. Personen, die den anerkannten Abschluss
„Geprüfter Bilanzbuchhalter/Geprüfte Bilanzbuchhalterin“ oder
„Steuerfachwirt/Steuerfachwirtin“ erworben haben, dürfen un-
ter dieser Bezeichnung werben. Die genannten Personen haben
dabei die von ihnen angebotenen Tätigkeiten nach § 6 Nr. 3 und 4
im Einzelnen aufzuführen.
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§ 9 – Vergütung 

(1) Vereinbarungen, durch die eine Vergütung für eine Hilfeleis-
tung in Steuersachen dem Grunde oder der Höhe nach vom Aus-
gang der Sache oder vom Erfolg der Tätigkeit abhängig gemacht
wird oder nach denen der Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigte einen Teil der zu erzielenden Steuerermäßigung, Steuerer-
sparnis oder Steuervergütung als Honorar erhält, sind unzulässig.
(2) Die Abgabe oder Entgegennahme eines Teils der Gebühren oder
sonstiger Vorteile für die Vermittlung von Aufträgen, gleichviel ob
im Verhältnis zu einem Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten
oder zu einem Dritten gleich welcher Art, ist unzulässig.

§ 10 – Mitteilungen über Pflichtverletzungen und andere
Informationen 

(1) Werden den Finanzbehörden oder den Steuerberaterkammern
Tatsachen bekannt, die den Verdacht begründen, dass eine der in
§ 3 oder § 4 Nr. 1 und 2 genannten Personen eine Berufspflicht ver-
letzt hat, so teilen sie diese Tatsachen, soweit ihre Kenntnis aus der
Sicht der übermittelnden Stelle für die Verwirklichung der Rechts-
folgen erforderlich ist, der zuständigen Stelle mit; § 83 dieses Ge-
setzes und § 30 der Abgabenordnung stehen dem nicht entgegen.
(2) Gerichte und Behörden dürfen Informationen über natürliche
und juristische Personen, die aus der Sicht der übermittelnden
Stelle 
1. für die Zulassung zur Prüfung, für die Befreiung von der Prü-

fung, für die Bestellung und Wiederbestellung, für die Rück-
nahme oder für den Widerruf der Bestellung als Steuerberater
oder Steuerbevollmächtigter,

2. für die Anerkennung, für die Rücknahme oder für den Wider-
ruf der Anerkennung als Steuerberatungsgesellschaft oder als
Lohnsteuerhilfeverein,

3. für die Einleitung eines Rügeverfahrens oder eines berufsge-
richtlichen Verfahrens zur Ahndung von Pflichtverletzungen
oder

4. für die Überprüfung der Pflichten eines Beratungsstellenlei-
ters im Sinne des § 23 Abs. 3

erforderlich sind, der für die Entscheidung zuständigen Stelle
übermitteln, soweit hierdurch schutzwürdige Interessen des Be-
troffenen nicht beeinträchtigt werden oder das öffentliche Inte-
resse das Geheimhaltungsinteresse der Beteiligten überwiegt. Die
Übermittlung unterbleibt, wenn besondere gesetzliche Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen; § 83 dieses Gesetzes und § 30
der Abgabenordnung stehen dem nicht entgegen.
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(3) Soweit natürliche oder juristische Personen über weitere Qua-
lifikationen im Sinne von § 3 verfügen, dürfen Finanzbehörden
und Steuerberaterkammern Informationen im Sinne des Absatzes
2 und nach Maßgabe dieser Vorschrift auch an andere zuständige
Stellen übermitteln, soweit ihre Kenntnis aus der Sicht der über-
mittelnden Stelle für die Verwirklichung der Rechtsfolgen erfor-
derlich ist.

§ 11 – Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten 

Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz erfor-
derlich ist, dürfen personenbezogene Daten erhoben und auch für
Zwecke künftiger Verfahren verarbeitet und genutzt werden; § 83
dieses Gesetzes und § 30 der Abgabenordnung stehen dem nicht
entgegen.

§ 12 – Hilfeleistung im Abgabenrecht fremder Staaten 

Personen und Vereinigungen im Sinne des § 3 Nr. 1 bis 3 sind in
Angelegenheiten, die das Abgabenrecht fremder Staaten betref-
fen, zur geschäftsmäßigen Hilfe in Steuersachen befugt. Die ent-
sprechenden Befugnisse Dritter auf Grund anderer Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt.

Zweiter Abschnitt: Lohnsteuerhilfevereine 

Erster Unterabschnitt: Aufgaben 

§ 13 – Zweck und Tätigkeitsbereich 

(1) Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtungen von Ar-
beitnehmern zur Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der
Befugnis nach § 4 Nr. 11 für ihre Mitglieder.
(2) Lohnsteuerhilfevereine bedürfen für ihre Tätigkeit der Aner-
kennung.

Zweiter Unterabschnitt: Anerkennung 

§ 14 – Voraussetzungen für die Anerkennung, Aufnahme der
Tätigkeit 

(1) Ein rechtsfähiger Verein kann als Lohnsteuerhilfeverein aner-
kannt werden, wenn nach der Satzung 
1. seine Aufgabe ausschließlich die Hilfeleistung in Steuersachen

im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 für seine Mitglieder
ist;   
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2. der Sitz und die Geschäftsleitung des Vereins sich in demsel-
ben Oberfinanzbezirk befinden; 

3. der Name des Vereins keinen Bestandteil mit besonderem Wer-
becharakter enthält; 

4. eine sachgemäße Ausübung der Hilfeleistung in Steuersachen
im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 sichergestellt ist; 

5. für die Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis
nach § 4 Nr. 11 neben dem Mitgliedsbeitrag kein besonderes
Entgelt erhoben wird; 

6. die Anwendung der Vorschriften des § 27 Abs. 1 und 3 sowie
der §§ 32 und 33 des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht ausge-
schlossen ist; 

7. Verträge des Vereins mit Mitgliedern des Vorstands oder deren
Angehörigen der Zustimmung oder Genehmigung der Mitglie-
derversammlung bedürfen; 

8. innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des wesent-
lichen Inhalts der Prüfungsfeststellungen an die Mitglieder
(§ 22 Abs. 7 Nr. 2) eine Mitgliederversammlung stattfinden
muss, in der insbesondere eine Aussprache über das Ergebnis
der Geschäftsprüfung durchzuführen und über die Entlastung
des Vorstands wegen seiner Geschäftsführung während des ge-
prüften Geschäftsjahres zu befinden ist.

An die Stelle der Mitgliederversammlung kann eine Vertreterver-
sammlung treten, sofern durch sie eine ausreichende Wahrneh-
mung der Interessen der Mitglieder gewährleistet ist. Die Vor-
schriften über Mitgliederversammlungen gelten für Vertreterver-
sammlungen sinngemäß.

(2) Die Anerkennung darf nur ausgesprochen werden, wenn das
Bestehen einer Versicherung gegen die sich aus der Hilfeleistung
in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 ergeben-
den Haftpflichtgefahren (§ 25 Abs. 2) nachgewiesen wird.

(3) Die Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis
nach § 4 Nr. 11 darf erst nach der Anerkennung als Lohnsteuer-
hilfeverein aufgenommen werden.

§ 15 – Anerkennungsbehörde, Satzung 

(1) Für die Entscheidung über den Antrag auf Anerkennung als
Lohnsteuerhilfeverein ist die Oberfinanzdirektion zuständig, in
deren Bezirk der Verein seinen Sitz hat.

(2) Dem Antrag auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein ist
eine öffentlich beglaubigte Abschrift der Satzung beizufügen.
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(3) Der Lohnsteuerhilfeverein hat jede Satzungsänderung der für
den Sitz des Vereins zuständigen Oberfinanzdirektion innerhalb
eines Monats nach der Beschlussfassung anzuzeigen. Der Ände-
rungsanzeige ist eine öffentlich beglaubigte Abschrift der jeweili-
gen Urkunde beizufügen.

§ 16 – Gebühren für die Anerkennung 

Für die Bearbeitung des Antrags auf Anerkennung als Lohnsteu-
erhilfeverein hat der Verein eine Gebühr von dreihundert Euro an
die Oberfinanzdirektion zu zahlen.

§ 17 – Urkunde 

Über die Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein stellt die Ober-
finanzdirektion eine Urkunde aus.

§ 18 – Bezeichnung „Lohnsteuerhilfeverein“ 

Der Verein ist verpflichtet, die Bezeichnung „Lohnsteuerhilfever-
ein“ in den Namen des Vereins aufzunehmen.

§ 19 – Erlöschen der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung erlischt durch 

1. Auflösung des Vereins; 

2. Verzicht auf die Anerkennung; 

3. Verlust der Rechtsfähigkeit.

(2) Der Verzicht ist schriftlich gegenüber der Oberfinanzdirektion
zu erklären.

§ 20 – Rücknahme und Widerruf der Anerkennung 

(1) Die Oberfinanzdirektion hat die Anerkennung zurückzuneh-
men, wenn sich nach der Anerkennung ergibt, dass sie hätte ver-
sagt werden müssen.

(2) Die Oberfinanzdirektion hat die Anerkennung zu widerrufen,

1. wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung als Lohnsteu-
erhilfeverein nachträglich fortfallen, es sei denn, dass der Ver-
ein innerhalb einer angemessenen, von der Oberfinanzdirek-
tion zu bestimmenden Frist den dem Gesetz entsprechenden
Zustand herbeiführt;   
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2. wenn die tatsächliche Geschäftsführung des Lohnsteuerhilfe-
vereins nicht mit den in § 14 bezeichneten Anforderungen an
die Satzung übereinstimmt; 

3. wenn eine sachgemäße Ausübung der Hilfeleistung in Steuer-
sachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 oder eine ord-
nungsgemäße Geschäftsführung nicht gewährleistet ist.

(3) Vor der Rücknahme oder dem Widerruf ist der Lohnsteuerhil-
feverein zu hören.

Dritter Unterabschnitt: Pflichten 

§ 21 – Aufzeichnungspflicht 

(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat sämtliche Einnahmen und Aus-
gaben fortlaufend und vollständig aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen sind unverzüglich und in deutscher Sprache vorzuneh-
men.

(2) Für einzelne Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins empfange-
ne Beträge sind vom Vereinsvermögen getrennt zu erfassen und
gesondert zu verwalten.

(3) Der Lohnsteuerhilfeverein hat bei Beginn seiner Tätigkeit und
am Ende eines jeden Geschäftsjahres aufgrund einer für diesen
Zeitpunkt vorgenommenen Bestandsaufnahme seine Vermögens-
werte und Schulden aufzuzeichnen und in einer Vermögensüber-
sicht zusammenzustellen.

(4) Die Belege und sonstigen Unterlagen sind geordnet zu sam-
meln und sechs Jahre aufzubewahren. Die Aufzeichnungen der
Einnahmen und Ausgaben und die Vermögensübersichten sind
zehn Jahre aufzubewahren. Im Übrigen gelten für die Aufbewah-
rung der Belege, sonstigen Unterlagen, Aufzeichnungen und Ver-
mögensübersichten die Vorschriften des Handelsgesetzbuches
über die Aufbewahrung von Bilanzen, Inventaren, Belegen und
sonstigen Unterlagen entsprechend.

(5) Sonstige Vorschriften über Aufzeichnungs- und Buchfüh-
rungspflichten bleiben unberührt.

§ 22 – Geschäftsprüfung 

(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat die Vollständigkeit und Richtig-
keit der Aufzeichnungen und der Vermögensübersicht (§ 21 Abs. 1
bis 3) sowie die Übereinstimmung der tatsächlichen Geschäftsfüh-
rung mit den satzungsmäßigen Aufgaben des Lohnsteuerhilfe-
vereins jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung
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des Geschäftsjahres durch einen oder mehrere Geschäftsprüfer
prüfen zu lassen.

(2) Zu Geschäftsprüfern können nur bestellt werden 

1. Personen und Gesellschaften, die nach § 3 zu unbeschränkter
Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind,

2. Prüfungsverbände, zu deren satzungsmäßigem Zweck die re-
gelmäßige oder außerordentliche Prüfung der Mitglieder ge-
hört, wenn mindestens ein gesetzlicher Vertreter des Verbandes
Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, Rechtsanwalt, nieder-
gelassener europäischer Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder
vereidigter Buchprüfer ist.

(3) Als Geschäftsprüfer dürfen keine Personen tätig sein, bei de-
nen die Besorgnis der Befangenheit besteht, insbesondere weil sie
Vorstandsmitglied, besonderer Vertreter oder Angestellter des zu
prüfenden Lohnsteuerhilfevereins sind.

(4) Den Geschäftsprüfern ist Einsicht in die Bücher und Aufzeich-
nungen sowie den Schriftwechsel des Vereins zu gewähren und ei-
ne Untersuchung des Kassenbestandes und der Bestände an sons-
tigen Vermögenswerten zu gestatten. Ihnen sind alle Aufklärun-
gen und Nachweise zu geben, die für die Durchführung einer
sorgfältigen Prüfung notwendig sind.

(5) Die Geschäftsprüfer sind zu gewissenhafter und unpartei-
ischer Prüfung und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen
Geschäftsgeheimnisse, die sie bei der Wahrnehmung ihrer Oblie-
genheiten erfahren haben, nicht unbefugt verwerten. Wer seine
Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, haftet
dem Lohnsteuerhilfeverein für den daraus entstehenden Schaden.
Mehrere Personen haften als Gesamtschuldner.

(6) Die Geschäftsprüfer haben über das Ergebnis der Prüfung
dem Vorstand des Lohnsteuerhilfevereins unverzüglich schrift-
lich zu berichten.

(7) Der Lohnsteuerhilfeverein hat 

1. innerhalb eines Monats nach Erhalt des Prüfungsberichts,
spätestens jedoch neun Monate nach Beendigung des Ge-
schäftsjahres, eine Abschrift hiervon der zuständigen Ober-
finanzdirektion zuzuleiten; 

2. innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt des Prüfungsbe-
richts den wesentlichen Inhalt der Prüfungsfeststellungen den
Mitgliedern schriftlich bekannt zu geben.
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§ 23 – Ausübung der Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen
der Befugnis nach § 4 Nr. 11, Beratungsstellen 

(1) Die Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis
nach § 4 Nr. 11 darf nur durch Personen ausgeübt werden, die ei-
ner Beratungsstelle angehören. Für jede Beratungsstelle ist ein
Leiter zu bestellen. Er darf gleichzeitig nur eine weitere Bera-
tungsstelle leiten.

(2) Der Lohnsteuerhilfeverein muss in dem Oberfinanzbezirk, in
dem er seinen Sitz hat, mindestens eine Beratungsstelle unterhal-
ten. Die Unterhaltung von Beratungsstellen in auswärtigen Ober-
finanzbezirken ist zulässig.

(3) Der Lohnsteuerhilfeverein darf zum Leiter einer Beratungs-
stelle nur Personen bestellen, die 

1. zu dem in § 3 Nr. 1 bezeichneten Personenkreis gehören oder 

2. eine Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbil-
dungsberuf bestanden haben oder eine andere gleichwertige
Vorbildung besitzen und nach Abschluss der Ausbildung drei
Jahre in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden auf
dem Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden
verwalteten Steuern praktisch tätig gewesen sind oder 

3. mindestens drei Jahre auf den für die Beratungsbefugnis nach
§ 4 Nr. 11 einschlägigen Gebieten des Einkommensteuerrechts
in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden praktisch
tätig gewesen sind; auf die mindestens dreijährige Tätigkeit
können Ausbildungszeiten nicht angerechnet werden.

Zum Leiter einer Beratungsstelle darf nicht bestellt werden, wer
sich so verhalten hat, dass die Besorgnis begründet ist, er werde
die Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins nicht erfüllen.

(4) Der Lohnsteuerhilfeverein hat der für den Sitz der Beratungs-
stelle zuständigen Oberfinanzdirektion mitzuteilen 

1. die Eröffnung oder Schließung einer Beratungsstelle; 

2. die Bestellung oder Abberufung des Leiters einer Beratungs-
stelle; 

3. die Personen, deren sich der Verein bei der Hilfeleistung in
Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 bedient.

(5) Der Mitteilung über die Bestellung des Leiters einer Bera-
tungsstelle ist ein Nachweis darüber beizufügen, dass die Vor-
aussetzungen des Absatzes 3 erfüllt sind.

(6) Eine Beratungsstelle darf ihre Tätigkeit nur ausüben, wenn sie
und der Beratungsstellenleiter nach Überprüfung der in Ab-
satz 3 genannten Voraussetzungen bei der zuständigen Auf-
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sichtsbehörde (§ 27 Abs. 2) im Verzeichnis der Lohnsteuerhilfe-
vereine eingetragen sind.

§ 24 – Abwicklung der schwebenden Steuersachen im Rahmen
der Befugnis nach § 4 Nr. 11 

(1) Ist die Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein erloschen, zu-
rückgenommen oder widerrufen worden, so kann die Oberfinanz-
direktion auf Antrag erlauben, dass der Verein einen Beauftragten
zur Abwicklung der schwebenden Steuersachen im Rahmen der
Befugnis nach § 4 Nr. 11 bestellt.

(2) Zum Beauftragten darf nur bestellt werden, wer die in § 23
Abs. 3 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 darf längstens für die Dauer von
sechs Monaten erteilt werden; sie kann jederzeit widerrufen wer-
den.

(4) § 70 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.

§ 25 – Haftungsausschluss, Haftpflichtversicherung 

(1) Bei der Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis
nach § 4 Nr. 11 für die Mitglieder kann die Haftung des Vereins für
das Verschulden seiner Organe und Angestellten nicht ausge-
schlossen werden.

(2) Die Lohnsteuerhilfevereine müssen gegen die sich aus der Hil-
feleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr.
11 ergebenden Haftpflichtgefahren angemessen versichert sein.
Zuständige Stelle im Sinne des § 158 c Abs. 2 des Gesetzes über
den Versicherungsvertrag ist die Oberfinanzdirektion.

(3) § 68 gilt entsprechend.

§ 26 – Allgemeine Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine 

(1) Die Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis
nach § 4 Nr. 11 ist sachgemäß, gewissenhaft, verschwiegen und
unter Beachtung der Regelungen zur Werbung (§ 8) auszuüben.

(2) Die Ausübung einer anderen wirtschaftlichen Tätigkeit in Ver-
bindung mit der Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der
Befugnis nach § 4 Nr. 11 ist nicht zulässig.

(3) Alle Personen, deren sich der Verein bei der Hilfeleistung in
Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 bedient,
sind zur Einhaltung der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten
Pflichten anzuhalten.



Juli 2000 23

(4) Die Handakten über die Hilfeleistung in Steuersachen im Rah-
men der Befugnis nach § 4 Nr. 11 sind auf die Dauer von sieben Jah-
ren nach Abschluss der Tätigkeit des Vereins in der Steuersache des
Mitgliedes aufzubewahren. § 66 ist sinngemäß anzuwenden.

Vierter Unterabschnitt: Aufsicht 

§ 27 – Aufsichtsbehörde 

(1) Die Oberfinanzdirektion (Aufsichtsbehörde) führt die Aufsicht
über die Lohnsteuerhilfevereine, die ihren Sitz im Oberfinanzbe-
zirk haben.

(2) Der Aufsicht durch die Oberfinanzdirektion unterliegen auch
alle im Oberfinanzbezirk bestehenden Beratungsstellen. Die im
Wege der Aufsicht getroffenen Feststellungen sind der für den Sitz
des Lohnsteuerhilfevereins zuständigen Oberfinanzdirektion mit-
zuteilen.

(3) Die Finanzbehörden teilen der zuständigen Aufsichtsbehörde
die ihnen bekannten Tatsachen mit, die den Verdacht begründen,
dass ein Lohnsteuerhilfeverein gegen Vorschriften dieses Gesetzes
verstoßen hat.

§ 28 – Pflicht zum Erscheinen vor der Aufsichtsbehörde,
Befugnisse der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Mitglieder des Vorstandes eines Lohnsteuerhilfevereins
und die Personen, deren sich der Verein bei der Hilfeleistung in
Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 bedient,
haben auf Verlangen vor der Aufsichtsbehörde zu erscheinen, Aus-
kunft zu geben sowie Handakten und Geschäftsunterlagen vorzu-
legen.

(2) Die von der Oberfinanzdirektion mit der Aufsicht betrauten
Amtsträger sind berechtigt, die Geschäftsräume der Lohnsteuer-
hilfevereine und der in Absatz 1 bezeichneten Personen während
der Geschäfts- und Arbeitszeiten zu betreten, um Prüfungen vor-
zunehmen oder sonst Feststellungen zu treffen, die zur Ausübung
der Aufsicht für erforderlich gehalten werden.

(3) Ist für eine Beratungsstelle ein Leiter nicht vorhanden oder er-
füllt die zum Leiter bestellte Person nicht die in § 23 Abs. 3 be-
zeichneten Voraussetzungen oder ist in einer Beratungsstelle die
Einhaltung der in § 26 bezeichneten Pflichten nicht gewährleistet,
so kann die Aufsichtsbehörde die Schließung dieser Beratungs-
stelle anordnen.
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§ 29 – Teilnahme der Aufsichtsbehörde an
Mitgliederversammlungen 

(1) Von bevorstehenden Mitgliederversammlungen ist die Auf-
sichtsbehörde spätestens zwei Wochen vorher zu unterrichten.
(2) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, zur Teilnahme an der
Mitgliederversammlung Vertreter zu entsenden.

§ 30 – Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine 

(1) Die Oberfinanzdirektionen führen ein Verzeichnis über 
1. die Lohnsteuerhilfevereine, die im Oberfinanzbezirk ihren

Sitz haben; 
2. die im Oberfinanzbezirk bestehenden Beratungsstellen.
(2) Die Einsicht in das Verzeichnis ist jedem gestattet, der ein be-
rechtigtes Interesse darlegt.

Fünfter Unterabschnitt: Verordnungsermächtigung 

§ 31 – Durchführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die
Lohnsteuerhilfevereine 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Bestimmun-
gen zu erlassen 
1. über das Verfahren bei der Anerkennung als Lohnsteuerhilfe-

verein,
2. über Einrichtung und Führung des Verzeichnisses nach § 30

Abs. 1 sowie über die sich auf die Eintragung beziehenden
Meldepflichten der Lohnsteuerhilfevereine,

3. über die Verfahren bei der Eröffnung und Schließung von
Beratungsstellen und bei der Bestellung von Beratungsstellen-
leitern,

4. über die zur Bestellung eines Beratungsstellenleiters erforder-
lichen Erklärungen und Nachweise.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, die den Ober-
finanzdirektionen nach dem Zweiten Abschnitt des Ersten Teils
zugewiesenen Aufgaben auf eine andere Landesfinanzbehörde zu
übertragen. Diese Aufgaben können durch Vereinbarung auch auf
eine Landesfinanzbehörde eines anderen Landes übertragen wer-
den.
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Zweiter Teil: Steuerberaterordnung 

Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 

§ 32 – Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und
Steuerberatungsgesellschaften 

(1) Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungs-
gesellschaften leisten geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen nach
den Vorschriften dieses Gesetzes.

(2) Steuerberater und Steuerbevollmächtige bedürfen der Bestel-
lung; sie üben einen freien Beruf aus. Ihre Tätigkeit ist kein Ge-
werbe.

(3) Steuerberatungsgesellschaften bedürfen der Anerkennung.
Die Anerkennung setzt den Nachweis voraus, dass die Gesell-
schaft von Steuerberatern verantwortlich geführt wird.

§ 33 – Inhalt der Tätigkeit 

Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesell-
schaften haben die Aufgabe, im Rahmen ihres Auftrags ihre Auf-
traggeber in Steuersachen zu beraten, sie zu vertreten und ihnen
bei der Bearbeitung ihrer Steuerangelegenheiten und bei der Er-
füllung ihrer steuerlichen Pflichten Hilfe zu leisten. Dazu gehören
auch die Hilfeleistung in Steuerstrafsachen und in Bußgeldsachen
wegen einer Steuerordnungswidrigkeit sowie die Hilfeleistung bei
der Erfüllung von Buchführungspflichten, die aufgrund von Steu-
ergesetzen bestehen, insbesondere die Aufstellung von Steuerbi-
lanzen und deren steuerrechtliche Beurteilung.

§ 34 – Berufliche Niederlassung, weitere Beratungsstellen 

(1) Berufliche Niederlassung ist die Beratungsstelle, von der aus
der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte seinen Beruf
selbstständig ausübt. Als berufliche Niederlassung eines aus-
schließlich nach § 58 angestellten Steuerberaters oder Steuerbe-
vollmächtigten gilt seine regelmäßige, bei mehreren Anstellungs-
verhältnissen seine zuerst begründete Arbeitsstätte. Die berufli-
che Niederlassung ist innerhalb von sechs Monaten nach der Be-
stellung zu begründen.

(2) Weitere Beratungsstellen können unterhalten werden, soweit
dadurch die Erfüllung der Berufspflichten nicht beeinträchtigt
wird. Leiter der weiteren Beratungsstelle muss jeweils ein anderer
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Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter sein, der seine berufli-
che Niederlassung am Ort der Beratungsstelle oder in deren Nah-
bereich hat. Satz 2 gilt nicht, wenn die weitere Beratungsstelle in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz liegt. Die für die be-
rufliche Niederlassung zuständige Steuerberaterkammer kann
auf Antrag eine Ausnahme von Satz 2 zulassen. Liegt die weitere
Beratungsstelle in einem anderen Kammerbezirk, ist vor der Er-
teilung der Ausnahmegenehmigung die für die weitere Beratungs-
stelle zuständige Steuerberaterkammer zu hören. Eine Ausnah-
megenehmigung ist nur für eine weitere Beratungsstelle des Steu-
erberaters oder Steuerbevollmächtigten zulässig.

Zweiter Abschnitt: Voraussetzungen für die Berufsausübung

Erster Unterabschnitt: Persönliche Voraussetzungen 

§ 35 – Zulassung zur Prüfung, Prüfung, Befreiung von der
Prüfung, Wiederholung der Prüfung 

(1) Als Steuerberater darf nur bestellt werden, wer die Prüfung als
Steuerberater bestanden hat oder von dieser Prüfung befreit wor-
den ist.

(2) Die Teilnahme an der Prüfung bedarf der Zulassung.

(3) Das Ergebnis der Prüfung wird dem Bewerber bekannt gegeben.

(4) Die Prüfung kann zweimal wiederholt werden.

(5) Die Zulassung zur Prüfung, die Prüfung und die Befreiung von
der Prüfung erfolgen durch die für die Finanzverwaltung zustän-
dige oberste Landesbehörde. Das Bestehen der Prüfung oder die
Befreiung von der Prüfung sind schriftlich zu bescheinigen.

§ 36 – Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

(1) Die Zulassung zur Steuerberaterprüfung setzt voraus, dass der
Bewerber 

1. ein wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftli-
ches Hochschulstudium oder ein Hochschulstudium mit wirt-
schaftswissenschaftlicher Fachrichtung mit einer Regelstu-
dienzeit von jeweils mindestens acht Semestern erfolgreich
abgeschlossen hat und danach zwei Jahre praktisch tätig ge-
wesen ist oder   
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2. ein wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftli-
ches Hochschulstudium oder ein Hochschulstudium mit wirt-
schaftswissenschaftlicher Fachrichtung mit einer Regelstu-
dienzeit von jeweils weniger als acht Semestern erfolgreich
abgeschlossen hat und danach drei Jahre praktisch tätig gewe-
sen ist.

(2) Ein Bewerber ist zur Steuerberaterprüfung auch zuzulassen,
wenn er 

1. eine Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbil-
dungsberuf bestanden hat oder eine andere gleichwertige Vor-
bildung besitzt und nach Abschluss der Ausbildung zehn Jah-
re oder im Falle der erfolgreich abgelegten Prüfung zum ge-
prüften Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirt sieben Jahre
praktisch tätig gewesen ist oder 

2. der Finanzverwaltung als Beamter des gehobenen Dienstes oder
als vergleichbarer Angestellter angehört oder angehört hat und
bei ihr mindestens sieben Jahre als Sachbearbeiter oder in min-
destens gleichwertiger Stellung praktisch tätig gewesen ist.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 geforderte praktische Tätigkeit
muss sich in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden
auf das Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden
verwalteten Steuern erstrecken.

(4) Nachweise über das Vorliegen der in den Absätzen 1 bis 3 ge-
nannten Voraussetzungen sind nach Maßgabe der Bestimmungen
des amtlichen Vordrucks zu erbringen, der gemäß § 158 Nr. 1
Buchstabe a eingeführt worden ist. Der Bewerber hat diese Unter-
lagen seinem Antrag auf Zulassung zur Prüfung beizufügen.

§ 37 – Steuerberaterprüfung 

(1) Mit der Prüfung hat der Bewerber darzutun, dass er in der La-
ge ist, den Beruf eines Steuerberaters ordnungsgemäß auszuüben.

(2) Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen Teil aus drei
Aufsichtsarbeiten und eine mündliche Prüfung.

(3) Prüfungsgebiete der Steuerberaterprüfung sind 

1. Steuerliches Verfahrensrecht,

2. Steuern vom Einkommen und Ertrag,

3. Bewertungsrecht, Erbschaftsteuer und Grundsteuer,

4. Verbrauch- und Verkehrsteuern, Grundzüge des Zollrechts,

5. Handelsrecht sowie Grundzüge des Bürgerlichen Rechts, des
Gesellschaftsrechts, des Insolvenzrechts und des Rechts der
Europäischen Gemeinschaft,
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6. Betriebswirtschaft und Rechnungswesen,

7. Volkswirtschaft,

8. Berufsrecht.

Nicht erforderlich ist, dass sämtliche Gebiete Gegenstand der
Prüfung sind.

§ 37 a – Prüfung in Sonderfällen 

(1) Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie Bewerber,
die die Prüfung als Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer
bestanden haben, können auf Antrag die Steuerberaterprüfung
in verkürzter Form ablegen. Dabei entfallen die in § 37 Abs. 3 Nr. 5
bis 7 genannten Prüfungsgebiete. Die Prüfung gliedert sich in ei-
nen schriftlichen Teil aus zwei Aufsichtsarbeiten und eine münd-
liche Prüfung.

(2) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum (Mitgliedstaat oder Vertragsstaat) oder
der Schweiz mit einem Diplom, das in einem anderen Mitglied-
staat oder Vertragsstaat als Deutschland oder in der Schweiz zur
selbstständigen Hilfe in Steuersachen berechtigt, können auf An-
trag eine Eignungsprüfung im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 Buch-
stabe b in Verbindung mit Artikel 1 Buchstabe g der Richtlinie Nr.
89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allge-
meine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die ei-
ne mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl.
EG 1989 Nr. L 19 S. 16), ablegen. Mit der erfolgreich abgelegten
Eignungsprüfung werden dieselben Rechte erworben wie durch
die erfolgreich abgelegte Steuerberaterprüfung.

(3) Als Diplom im Sinne von Absatz 2 gelten alle Befähigungs-
nachweise, die in einem anderen Mitgliedstaat oder Vertragsstaat
oder der Schweiz von der zuständigen Stelle ausgestellt sind, so-
fern aus ihnen hervorgeht, dass der Bewerber ein mindestens
dreijähriges Hochschulstudium oder eine gleichwertige Ausbil-
dung im Sinne von Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie
89/48/EWG erfolgreich abgeschlossen hat, und sofern von der zu-
ständigen Stelle bestätigt wird, dass er damit in diesem anderen
Mitgliedstaat oder Vertragsstaat oder der Schweiz zur Hilfe in
Steuersachen berechtigt ist. Bewerber aus anderen Mitgliedstaa-
ten oder Vertragsstaaten oder der Schweiz, in denen der Beruf des
Steuerberaters nicht reglementiert ist, müssen ein mindestens
dreijähriges erfolgreich abgeschlossenes Studium, das auf die
Ausübung dieses Berufs vorbereitet, und danach eine zweijährige
Berufstätigkeit jeweils nach Maßgabe des Artikels 3 Buchstabe b
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der Richtlinie 89/48/EWG nachweisen. Die Pflicht zum Nachweis
dieser zweijährigen Berufserfahrung entfällt, wenn der nach
Maßgabe des Artikels 3 Buchstabe b der Richtlinie 89/48/EWG in
der Fassung der Richtlinie 2001/19/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Mai 2001(ABl. EG Nr. L 206 S. 1) ge-
forderte Ausbildungsnachweis den Abschluss einer reglementier-
ten Ausbildung im Sinne der Richtlinie 2001/19/EG bestätigt.

(4) Bewerber mit den in Absatz 2 genannten Voraussetzungen sol-
len mit der Eignungsprüfung ihre Befähigung nachweisen, den
Beruf eines Steuerberaters auch im Inland ordnungsgemäß ausü-
ben zu können. Die Eignungsprüfung umfasst die zur Berufsaus-
übung notwendigen Kenntnisse aus den in § 37 Abs. 3 genannten
Gebieten. Die Eignungsprüfung gliedert sich in einen schrift-
lichen Teil aus höchstens zwei Aufsichtsarbeiten aus unterschied-
lichen Prüfungsgebieten und eine mündliche Prüfung. Die Prü-
fung in einem der in § 37 Abs. 3 genannten Prüfungsgebiete
entfällt, wenn der Bewerber nachweist, dass er im Rahmen seiner
bisherigen Ausbildung oder im Rahmen seiner bisherigen Berufs-
tätigkeit einen wesentlichen Teil der Kenntnisse erlangt hat, die in
dem entfallenden Prüfungsgebiet gefordert werden. Der Nachweis
der im Rahmen der bisherigen Ausbildung erworbenen Kennt-
nisse ist durch Diplome oder gleichwertige Prüfungszeugnisse ei-
ner staatlichen oder staatlich anerkannten Universität oder einer
Hochschule oder einer anderen Ausbildungseinrichtung zu füh-
ren. Zum Nachweis der im Rahmen der bisherigen beruflichen Tä-
tigkeit erworbenen Kenntnisse sind Falllisten vorzulegen, die re-
gelmäßig folgende Angaben enthalten müssen: Akten- oder Ge-
schäftszeichen, Gegenstand, Zeitraum, Art und Umfang der Tätig-
keit, Sachstand. Ferner sind auf Verlangen der für die Prüfung zu-
ständigen Stelle anonymisierte Arbeitsproben vorzulegen.

(5) Für die Prüfung in verkürzter Form und für die Eignungsprüfung
gelten im Übrigen die Vorschriften für die Steuerberaterprüfung.

§ 37 b – Zuständigkeit für die Prüfung 

(1) Die Prüfung ist vor einem Prüfungsausschuss abzulegen, der
bei der für die Finanzverwaltung zuständigen obersten Landes-
behörde zu bilden ist. Bei Bedarf können mehrere Prüfungsaus-
schüsse gebildet werden.

(2) Für die Prüfung ist die für die Finanzverwaltung zuständige
oberste Landesbehörde zuständig, in deren Bereich der Bewerber
im Zeitpunkt der Antragstellung vorwiegend beruflich tätig ist
oder, sofern der Bewerber keine Tätigkeit ausübt, er seinen Wohn-
sitz hat. Bei mehreren Wohnsitzen ist der Wohnsitz maßgebend, an
dem sich der Bewerber vorwiegend aufhält.
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(3) Befindet sich der nach Absatz 2 maßgebliche Ort im Ausland,
so ist die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbe-
hörde, in deren Bereich sich der Ort der beabsichtigten beruf-
lichen Niederlassung im Inland befindet, zuständig. Befindet sich
der Ort der beabsichtigten beruflichen Niederlassung im Ausland,
so ist die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbe-
hörde zuständig, bei der die Zulassung zur Prüfung beantragt
wurde.

(4) Die Abnahme der Prüfung kann durch Vereinbarung auch der
für die Finanzverwaltung zuständigen obersten Landesbehörde
eines anderen Landes übertragen werden.

(5) Die in den Absätzen 2 bis 4 geregelten Zuständigkeiten gelten
entsprechend für die Zulassung zur Prüfung und für die Befrei-
ung von der Prüfung.

§ 37 c (aufgehoben) 

§ 37 d (aufgehoben) 

§ 38 – Voraussetzungen für die Befreiung von der Prüfung 

(1) Von der Steuerberaterprüfung sind zu befreien 

1. Professoren, die an einer deutschen Hochschule mindestens
zehn Jahre auf dem Gebiet der von den Bundes- oder Landesfi-
nanzbehörden verwalteten Steuern als Professor gelehrt haben; 

2. ehemalige Finanzrichter, die mindestens zehn Jahre auf dem
Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden ver-
walteten Steuern tätig gewesen sind; 

3. ehemalige Beamte des höheren Dienstes und vergleichbare
Angestellte 

a) der Finanzverwaltung, die mindestens zehn Jahre auf dem Ge-
biet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwal-
teten Steuern als Sachgebietsleiter oder mindestens in gleich-
wertiger Stellung tätig gewesen sind,

b) der gesetzgebenden Körperschaften, der Gerichte der Finanz-
gerichtsbarkeit sowie der obersten Behörden und der Rech-
nungsprüfungsbehörden des Bundes und der Länder, die min-
destens zehn Jahre überwiegend auf dem Gebiet der von den
Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern als
Sachgebietsleiter oder mindestens in gleichwertiger Stellung
tätig gewesen sind; die Angestellten der Fraktionen des Deut-
schen Bundestages gelten als Bedienstete der gesetzgebenden
Körperschaften im Sinne dieser Vorschrift; 
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4. ehemalige Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare
Angestellte 

a) der Finanzverwaltung, die mindestens fünfzehn Jahre auf dem
Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden ver-
walteten Steuern als Sachbearbeiter oder mindestens in
gleichwertiger Stellung tätig gewesen sind,

b) der gesetzgebenden Körperschaften, der Gerichte der Finanzge-
richtsbarkeit sowie der obersten Behörden und der Rechnungs-
prüfungsbehörden des Bundes und der Länder, die mindestens
fünfzehn Jahre überwiegend auf dem Gebiet der von den Bun-
des- oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern als Sach-
bearbeiter oder mindestens in gleichwertiger Stellung tätig ge-
wesen sind; die Angestellten der Fraktionen des Deutschen
Bundestages gelten als Bedienstete der gesetzgebenden Körper-
schaften im Sinne dieser Vorschrift.
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(2) § 36 Abs. 3 und 4 gilt auch für die Befreiung von der Prüfung.
Personen, die unter Absatz 1 Nr. 2 bis 4 fallen, sowie Professoren
an staatlichen verwaltungsinternen Fachhochschulen mit Ausbil-
dungsgängen für den öffentlichen Dienst können erst nach dem
Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst oder dem Dienstver-
hältnis als Angestellter einer Fraktion des Deutschen Bundesta-
ges von der Prüfung befreit werden.

§ 38 a – Verbindliche Auskunft 

(1) Auf Antrag erteilt die für die Finanzverwaltung zuständige
oberste Landesbehörde eine verbindliche Auskunft über die Er-
füllung einzelner Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung
oder für die Befreiung von der Prüfung.
(2) Für die örtliche Zuständigkeit gilt § 37 b entsprechend.

§ 39 – Gebühren für Zulassung, Prüfung, Befreiung und
verbindliche Auskunft 

(1) Für die Bearbeitung des Antrags auf Zulassung zur Prüfung,
auf Befreiung von der Prüfung oder auf Erteilung einer verbind-
lichen Auskunft über die Erfüllung einzelner Voraussetzungen für
die Zulassung zur Prüfung oder über die Befreiung von der Prü-
fung hat der Bewerber eine Gebühr von fünfundsiebzig Euro an
die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde
zu zahlen.
(2) Für die Prüfung hat der Bewerber bis zu einem von der für die
Finanzverwaltung zuständigen obersten Landesbehörde zu be-
stimmenden Zeitpunkt eine Gebühr von fünfhundert Euro an
diese zu zahlen. Zahlt der Bewerber die Gebühr nicht rechtzeitig,
so gilt dies als Verzicht auf die Zulassung zur Prüfung. Tritt der
Bewerber bis zu dem von der für die Finanzverwaltung zuständi-
gen obersten Landesbehörde zu bestimmenden Zeitpunkt von der
Prüfung zurück, so wird die Gebühr nicht erhoben. Tritt der Be-
werber bis zum Ende der Bearbeitungszeit für die letzte Auf-
sichtsarbeit zurück, so ist die Gebühr zur Hälfte zu erstatten.

§ 39 a – Rücknahme von Entscheidungen 

(1) Die Zulassung zur Prüfung, die Prüfungsentscheidung oder die
Befreiung von der Prüfung ist von der für die Finanzverwaltung
zuständigen obersten Landesbehörde, die den Verwaltungsakt er-
lassen hat, zurückzunehmen, wenn 
1. sie durch unlautere Mittel wie arglistige Täuschung, Drohung

oder Bestechung erwirkt worden ist,
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2. sie der Begünstigte durch Angaben erwirkt hat, die in wesent-
licher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren,

3. ihre Rechtswidrigkeit dem Begünstigten bekannt oder infolge
grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war.

Erstrecken sich die Rücknahmegründe nach Satz 1 nur auf die
Zulassung zur Prüfung, ist auch die Prüfungsentscheidung zu-
rückzunehmen. Nach einer Rücknahme gemäß Satz 1 oder Satz 2
gilt die Steuerberaterprüfung als nicht bestanden.

(2) Die Steuerberaterkammern haben Tatsachen im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 der für die Finanzverwaltung zu-
ständigen obersten Landesbehörde unverzüglich mitzuteilen.
Diese unterrichtet die für die Bestellung oder deren Rücknahme
zuständige Steuerberaterkammer von dem Ausgang des Verfah-
rens. § 83 dieses Gesetzes und § 30 der Abgabenordnung stehen
diesen Mitteilungen nicht entgegen. Werden Tatsachen nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 während des Bestellungsverfahrens mit-
geteilt, so ruht dieses bis zur Mitteilung nach Satz 2.

(3) Vor der Rücknahme ist der Betroffene zu hören.

Zweiter Unterabschnitt: Bestellung 

§ 40 – Bestellende Steuerberaterkammer, Bestellungsverfahren

(1) Nach bestandener Prüfung oder nach der Befreiung von der
Prüfung ist der Bewerber auf Antrag durch die zuständige Steu-
erberaterkammer als Steuerberater zu bestellen. Die örtliche Zu-
ständigkeit der bestellenden Steuerberaterkammer richtet sich
nach der beabsichtigten beruflichen Niederlassung des Bewer-
bers. Bei beabsichtigter beruflicher Niederlassung im Ausland ist
für die Bestellung die Steuerberaterkammer zuständig, in deren
Kammerbezirk die für die Finanzverwaltung zuständige oberste
Landesbehörde ihren Sitz hat, die den Bewerber geprüft oder von
der Prüfung befreit hat.

(2) Vor der Bestellung hat die Steuerberaterkammer zu prüfen, ob
der Bewerber persönlich geeignet ist. Die Bestellung ist zu versa-
gen, wenn der Bewerber 

1. nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt; 

2. infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt; 

3. aus gesundheitlichen Gründen nicht nur vorübergehend unfä-
hig ist, den Beruf des Steuerberaters ordnungsgemäß auszu-
üben; 
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4. sich so verhalten hat, dass die Besorgnis begründet ist, er wer-
de den Berufspflichten als Steuerberater nicht genügen.

(3) Die Bestellung ist auch zu versagen,

1. wenn durch die für die Finanzverwaltung zuständige oberste
Landesbehörde eine Entscheidung nach § 39 a Abs. 1 ergangen
ist; 

2. solange der Bewerber eine Tätigkeit ausübt, die mit dem Beruf
unvereinbar ist (§ 57 Abs. 4); 

3. solange nicht die vorläufige Deckungszusage auf den Antrag
zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung oder der
Nachweis der Mitversicherung bei einem Arbeitgeber vorliegt.

(4) Wenn es zur Entscheidung über den Versagungsgrund des Ab-
satzes 2 Nr. 3 erforderlich ist, gibt die zuständige Steuerberater-
kammer dem Bewerber schriftlich auf, innerhalb einer von ihr zu
bestimmenden angemessenen Frist das Gutachten eines von ihr
bestimmten Arztes über seinen Gesundheitszustand vorzulegen.
Das Gutachten muss auf einer Untersuchung des Bewerbers und,
wenn dies ein Amtsarzt für notwendig hält, auch auf einer klini-
schen Beobachtung des Bewerbers beruhen. Die Kosten des Gut-
achtens hat der Bewerber zu tragen. Kommt der Bewerber ohne
zureichenden Grund der Anordnung der Steuerberaterkammer
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, gilt der Antrag auf Be-
stellung als zurückgenommen.

(5) Vor der Versagung der Bestellung ist der Bewerber zu hören.
Wird die Bestellung versagt, so ist ein schriftlicher Bescheid zu
erteilen.

(6) Für die Bearbeitung des Antrags auf Bestellung hat der Be-
werber eine Gebühr von fünfzig Euro an die zuständige Steuer-
beraterkammer zu zahlen, soweit nicht durch eine Gebührenord-
nung nach § 79 Abs. 2 etwas anderes bestimmt ist.

§ 40a (aufgehoben) 

§ 41 – Berufsurkunde 

(1) Der Bewerber wird durch Aushändigung einer Urkunde als
Steuerberater bestellt.

(2) Vor der Aushändigung der Urkunde hat der Bewerber vor der
zuständigen Steuerberaterkammer die Versicherung abzugeben,
dass er die Pflichten eines Steuerberaters gewissenhaft erfüllen
wird.
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§ 42 – Steuerbevollmächtigter 

Steuerbevollmächtigter ist, wer nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes als solcher bestellt ist. Die Vorschriften für die Bestellung
als Steuerberater sind bei der Bestellung als Steuerbevollmäch-
tigter sinngemäß anzuwenden.

§ 43 – Berufsbezeichnung 

(1) Die Berufsbezeichnung lautet „Steuerberater“ oder „Steuer-
bevollmächtigter“. Frauen können die Berufsbezeichnung „Steu-
erberaterin“ oder „Steuerbevollmächtigte“ wählen. Die Berufs-
angehörigen haben im beruflichen Verkehr die Berufsbezeichnung
zu führen.

(2) Die Führung weiterer Berufsbezeichnungen ist nur gestattet,
wenn sie amtlich verliehen worden sind. Andere Zusätze und der
Hinweis auf eine ehemalige Beamteneigenschaft sind im beruf-
lichen Verkehr unzulässig.

(3) Zusätze, die auf einen akademischen Grad oder eine staatlich
verliehene Graduierung hinweisen, sind erlaubt.

(4) Die Bezeichnung „Steuerberater“, „Steuerbevollmächtigter“
oder „Steuerberatungsgesellschaft“ darf nur führen, wer nach
diesem Gesetz dazu berechtigt ist. Es ist unzulässig, zum Hinweis
auf eine steuerberatende Tätigkeit andere Bezeichnungen zu ver-
wenden. Satz 2 findet auf Rechtsanwälte, niedergelassene europä-
ische Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsgesellschaften keine An-
wendung.

§ 44 – Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ 

(1) Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, Rechtsanwälten und
niedergelassenen europäischen Rechtsanwälten, die eine besonde-
re Sachkunde auf dem Gebiet der Hilfeleistung in Steuersachen
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des Bewer-
tungsgesetzes nachweisen, kann auf Antrag die Berechtigung ver-
liehen werden, als Zusatz zur Berufsbezeichnung die Bezeichnung
„Landwirtschaftliche Buchstelle“ zu führen. Die Verleihung er-
folgt durch die Steuerberaterkammer, in deren Kammerbezirk der
Antragsteller seine berufliche Niederlassung hat.

(2) Die besondere Sachkunde im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist
durch eine mündliche Prüfung vor einem Sachkunde-Ausschuss
nachzuweisen, der bei der Steuerberaterkammer zu bilden ist.
Personen, die ihre besondere Sachkunde durch eine einschlägige
Ausbildung nachweisen und mindestens drei Jahre buchführende
land- und forstwirtschaftliche Betriebe steuerlich beraten haben,


















































































































